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Katastrophenschutz:  
Warnung der Bevölkerung
Landesweit einheitlicher 
Sirenenprobealarm
Der Landkreis Günzburg beteiligt sich 
am Donnerstag, 10. März 2022, gegen 
11:00 Uhr, an einem landesweit einheit-
lichen Sirenen-Probealarm im Katastro-
phenschutz.
Während der Sirenenprobe wird das 
Sirenensignal „1-minütiger Heulton“ 
zu hören sein. Dieser Heulton hat für 
die Bevölkerung folgende Bedeutung: 
„Rundfunkgeräte einschalten und auf 
Durchsagen achten“. Ziel dieses Testes 
ist es, die Sirenen nicht nur aktuell auf 
ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen, 
sondern die Bevölkerung auch gleich-
zeitig mit dem Warnsignal vertraut zu 
machen.
Das Bayerische Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration hat die 
landesweite Probealarmierung anbe-
raumt, um einen größeren Nutzen hin-
sichtlich der Warnung der Bevölkerung 
über Rundfunkdurchsagen zu erzielen.
Der Bayerische Rundfunk sowie Antenne 
Bayern und die BLR (Dienstleistungsge-
sellschaft für Bayerische Lokal-Radiopro-
gramme) werden vom Innenministerium 
gebeten, in den Nachrichten und im Ver-
kehrswarndienst auf die Sirenenprobe 
hinzuweisen.
Das Sirenensignal zur Warnung der 
Bevölkerung wird im gesamten Land-
kreisgebiet zu hören sein.
Das Sirenensignal (Warnung der Bevöl-
kerung) kann über die Homepage des 
Landkreises Günzburg unter
https://landratsamt.landkreis-guenzburg.
de/buergerservice/sicherheit-gesund-
heit-verbraucherschutz/katastrophen-
schutz/warnung-im-katastrophenschutz 
angehört werden.
Zusätzlich wird der Hinweis auf den 
Probealarm auch in der Bürgerinfo & 
Warnapp BiWAPP erscheinen.

Ein besonderer Service  
für unsere Bürger
Viele Behördengänge jetzt auch 
online erledigen
• 24-Stunden-Service
• Sichere und geschützte  

Datenübertragung
• Zeitersparnis
• Internetzugang reicht
• Ausfüllhilfe durch elektronischen 

Dialog
• Bequem und einfach
• Bequem und sicher mit paydirekt, 

PayPal und giropay bezahlen

www.vgem-hw.de

37. Umweltwoche  
des Landkreises Günzburg
Umweltwoche 2022
Die Umweltwoche 2022 findet in der Zeit 
vom

21. März 2022 bis 
einschließlich 08. April 2022
statt. Wir haben dieses Jahr das Thema 
„Baum/-schutz“ ausgewählt.

Ihre Nachbarschaftshilfe
Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung 
brauchen, zögern Sie nicht uns anzu-
rufen:
VG Haldenwang Bürgerbüro 8 - 12 Uhr 
08222 9676-21
Nachbarschaftshilfe Marion Ritter  
Mobil 0171 4754637
Freiwilligen Zentrum Stellwerk Günzburg 
Maria Granz 08221 9301010
Wir sind für Sie da!

Spielenachmittag
Montag, 07. März 2022, 14 Uhr

Schützenheim Konzenberg
Damit wir die Corona-Auflagen erfüllen, 
tragen Sie bitte beim Eintritt bis zum 
Tisch eine FFP2-Maske, beim Verlassen 
des Lokals und auch auf dem Weg zum 
WC. Danke für Ihr Verständnis.
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Landkreis Günzburg -  
Kreisjugendring Günzburg
Freizeitprogramm 2022
Alle Angebote unseres Freizeitpro-
gramms (ab 6 Jahren) werden ab dem 
14.02.2022 auf unserem Online-Anmel-
deportal veröffentlicht.
Dort findet Ihr immer wieder neue Veran-
staltungen sowie Anpassungen an aktu-
ell geltende Vorgaben.

Angebote und Anmeldungen online 
unter:

www.freizeitprogramm.landkreis-
guenzburg.de

 

Sommeröffnungszeiten an 
den Wertstoffhöfen 
im Landkreis Günzburg
Ab März 2022 gelten an den Wertstoff-
höfen des Landkreises Günzburg wieder 
die verlängerten Sommer-Öffnungszei-
ten. Die jeweiligen Öffnungszeiten kön-
nen auf der Homepage kaw.landkreis-
guenzburg.de eingesehen werden. Bitte 
beachten Sie weiterhin die Hygienere-
geln, halten Sie Abstand und nehmen 
Sie Rücksicht aufeinander.

Sommeröffnungszeiten an 
allen Grüngutsammelstellen/
Komposthöfen 
im Landkreis Günzburg
Alle Grüngutsammelstellen und Kom-
posthöfe im Landkreis Günzburg haben 
ab März 2022 wieder geöffnet. Die jewei-
ligen Öffnungszeiten können auf der 
Homepage kaw.landkreis-guenzburg.de 
eingesehen werden.
Bitte beachten Sie weiterhin die Hygie-
neregeln, halten Sie Abstand und neh-
men Sie Rücksicht aufeinander.

Geänderte Öffnungszeiten 
bei einigen Entsorgungsan-
lagen im Landkreis Günzburg
Die Öffnungszeiten am 01.03.2022 sind 
wie folgt:
Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau: 
8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Wertstoffhof Krumbach: 
9:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Wertstoffzentrum Leipheim: geschlossen

Problemmüllsammlung
am 4. März 2022 in Leipheim
Am Freitag, 4. März 2022 kann von 10:00 
Uhr bis 13:15 Uhr auf dem Gelände des 
Wertstoffzentrums Leipheim, Schleif-
straße 5 in Leipheim Problemmüll abge-
geben werden.

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst
Rufnummer 116 117
Sie haben Beschwerden, die Sie mit 
Hausmitteln oder der Hausapotheke 
nicht in den Griff bekommen. Sie brau-
chen dringend einen Arzt. 
Für diese Fälle gibt es außerhalb der 
Sprechzeiten die deutschlandweite 
Nummer des Ärztlichen Bereitschafts-
dienstes: 116 117.

Notruf 112
Sie haben plötzlich heftige Beschwer-
den oder hatten einen Unfall. Sie fürch-
ten ernste bis lebensbedrohliche Folgen, 
wenn Sie nicht sofort behandelt werden. 
Z. B. bei Anzeichen eines Herzinfarkts, 
eines Schlaganfalls oder in einem ähn-
lich dringenden Notfall. Jetzt gilt es keine 
Zeit zu verlieren. 
Wählen Sie sofort den Notruf 112.

Standorte Defibrillatoren
Gemeinde Dürrlauingen:
Dürrlauingen, am Rathauseingang, 
Bgm.-Fendt-Str. 5
Mindelaltheim, alter Pfarrhof beim Dorf-
zentrum, Dossenberger Str. 18
Mönstetten, bei der Anschlagtafel zwi-
schen altem Schützenheim und Kirche, 
St. Johannesstraße
Gemeinde Haldenwang:
Eichenhofen, beim FFW-Haus
Haldenwang, Rathaus
Hafenhofen, alte Raiffeisenbank hinter 
Schützenheim
Konzenberg, Kindergarten  
(oberer Eingang)
Gemeinde Landensberg:
Landensberg, Rathaus
Glöttweng, FFW-Haus
Gemeinde Röfingen:
Röfingen, Raiffeisenbank
Roßhaupten, Kindergarten
Gemeinde Winterbach:
Rechbergreuthen, bei der Anschlagtafel 
FFW-Haus
Waldkirch, Pfarrhof, Nebengebäude 
Garagen
Winterbach, Eingang Kindergarten

Defekte Straßenlampen 
melden
Sie können defekte Straßenlampen 
online melden und die Reparatur in Auf-
trag geben.
Sie finden auf der Internetseite der Ver-
waltungsgemeinschaft Haldenwang 
unter www.vgem-hw.de im linken Menü 
den Punkt „Defekte Straßenlampe mel-
den“. 
Von dort aus geht es direkt in das Online-
portal der LEW Verteilernetz GmbH 
(LVN).

am 4. März 2022 in Krumbach
Am Freitag, 4. März 2022, kann Problem-
müll in Krumbach am Parkplatz beim 
Busbahnhof in der Nattenhauser Straße 
in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
abgegeben werden.
Zu den Problemabfällen gehören insbe-
sondere:
Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungs-
mittel, ölhaltige Abfälle, Säuren, Lau-
gen, Salze, Chemikalienreste aus dem 
Hobbybereich, lösemittelhaltige Abfälle 
und Substanzen, flüssige Altfarben und 
Lacke, Desinfektionsmittel, Holzschutz-
mittel, Laborchemikalien und Gifte im 
engeren Sinne, Abfälle mit Quecksilber, 
Quecksilberoxidbatterien und sonstige 
Batterien, PCB-haltige Kleinkondensato-
ren, Haushaltsreiniger, Frostschutzmittel, 
Spraydosen und Feuerlöscher.
Die Höchstmenge pro Anlieferer beträgt 
60 kg bzw. 60 Liter.
Bitte beachten Sie weiterhin die Hygie-
neregeln, halten Sie Abstand und neh-
men Sie Rücksicht aufeinander.
Weitere Informationen erteilt die Abfall-
beratung unter Telefon 08221/95-456 
oder im Internet unter kaw.landkreis-
guenzburg.de

Rentensprechtag  
der DRV Schwaben
Die Deutsche Rentenversicherung 
Schwaben hält
am Donnerstag, 3. März 2022
von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
von 13:20 Uhr – 16:00 Uhr
im Rathaus in Haldenwang einen 
Sprechtag ab.

Allen Bürgerinnen und Bürgern wird 
Gelegenheit gegeben, ihre Rentenversi-
cherungsunterlagen überprüfen und sich 
in allen Fragen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und der zulagengeför-
derten privaten Altersvorsorge kostenlos 
beraten zu lassen.
Die Versicherten sollen zum Sprechtag 
ihren Personalausweis bzw. Reisepass 
mitbringen.
Bitte beachten: 
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie 
sich für diesen Beratungstermin (unter 
Angabe Ihrer Sozialversicherungsnum-
mer) vorher anmelden. 
Das Bürgerbüro nimmt ab sofort telefoni-
sche Anmeldungen entgegen  
(Tel. 08222 9676-76).

Sprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung  
Schwaben
Günzburg, jeden Mittwoch jeweils von 
08:30-12:00 Uhr und 13:00-15:30 Uhr, 
Anmeldung unter 08221 903-161
Jettingen-Scheppach, jeden 2. Montag 
im Monat jeweils von 08:30-12:00 Uhr 
und 13:20-15:30 Uhr, Anmeldung unter 
08225 306-17
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Verschiedene  
Entsorgungstermine
Strauchschnitt- und Grüngut-
Annahme:
Komposthof Oberschmid, Eisingerhof
Winterpause
Ab Samstag, 05.03.2022 wieder geöffnet.
samstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
(außer Feiertage)
Aussiedlerhof Benno Schmid, Röfingen
Winterpause
Ab Samstag, 05.03.2022 wieder geöffnet.
samstags von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
(außer Feiertage)
Abfuhr Restmüll:
Freitag, 25.02.2022
Abfuhr Biomüll:
Donnerstag, 03.03.2022
Abfuhr Gelbe Tonne:
Montag, 21.03.2022
Wertstoffhof Dürrlauingen
Konzenberger Straße
Öffnungszeiten:
jeden Samstag, von 10 - 12 Uhr
Blaue Tonne (Papierabholung)
Dienstag, 15.03.2022
Landensberg, Glöttweng
Röfingen, Roßhaupten
Dienstag, 22.03.2022
Haldenwang, Hafenhofen, Eichenhofen, 
Konzenberg
Winterbach, Waldkirch, Rechbergreuthen
Donnerstag, 24.02.2022
Donnerstag, 24.03.2022
Dürrlauingen, Mindelaltheim, Mönstetten

Redaktionsschluss
bei der VGem. Haldenwang
für die Ausgabe 10.03.2022:

Donnerstag, 03.03.2022
mitteilungsblatt@vgem-hw.de
Fax: 08222 9676-40
Telefon: 08222 9676-0

Grundschule Dürrlauingen
Informationsabend über die 
Schuleinschreibung
Die Grundschule Dürrlauingen lädt alle 
Eltern, deren Kinder im kommenden 
Schuljahr 2022/2023 eingeschult wer-
den (geboren im Zeitraum 01.10.2015 
- 30.09.2016), zu einem Informations-
abend ein.

Termin: 24. Februar 2022,  
19:00 Uhr

Ort: Turnhalle der Grundschule 
Dürrlauingen

Eingeladen sind auch die Eltern der 
Kinder, die im kommenden Schuljahr 
auf Antrag eingeschult werden können 
(geboren im Zeitraum vom 01.10.2016 - 
31.12.2016).

Die diesjährige Schuleinschreibung fin-
det statt:
Termin: 22. März 2022

ab 14:00 Uhr
Ort: Grundschule  

Dürrlauingen

Die betreffenden Familien werden noch 
persönlich benachrichtigt.

Stefanie Hutter

Rektorin

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt 
aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder 
verteilt werden kann, veröffentlichen wir die 
jeweils aktuelle Ausgabe auch online.

Nutzen Sie dieses Angebot schon jetzt unter:

https://epaper.wittich.de/2137

Mitteilungsblatt auch online

IN EIGENER SACHE

Dürrlauingen
Gemeinde

Gemeinde Dürrlauingen, Rathaus: Bgm.-Fendt-Str. 5, 89350 Dürrlauingen
Erster Bürgermeister Friedrich Bobinger
E-Mail: gemeinde@duerrlauingen.de • Internet: www.duerrlauingen.de
Amtsstunden: Do.: 17:00 – 19:00 Uhr • Telefon: 08222 6421

Informationen  
aus der Sitzung
des Gemeinderates Dürrlauingen 
vom 14.02.2022
Bauantrag zum Neubau einer Terras-
senüberdachung auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 284, Gemarkung Dürrlauingen

Beantragt wird die Errichtung einer Ter-
rassenüberdachung am bestehenden 
Einfamilienhaus auf ihrem Grundstück 
Fl.Nr. 284 der Gemarkung Dürrlauingen.
Das Grundstück befindet sich im unbe-
planten Innenbereich, die bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit des Bauvor-
habens beurteilt sich somit nach § 34 
BauGB. 
Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und 
Maß in die nähere Eigenart der Umge-
bung ein.

Beschluss:
Der Gemeinderat Dürrlauingen erteilt 
dem Bauantrag zur Errichtung einer Ter-
rassenüberdachung das gemeindliche 
Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0

Bauantrag zur Beseitigung eines Ein-
familienhauses mit Schuppen und 
Neubau eines Mehrfamilienhauses 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 39/2 der 
Gemarkung Mindelaltheim

Beantragt wird der Abbruch des beste-

henden Einfamilienhauses samt Schup-
pen und den Neubau eines Mehrfa-
milienhauses mit Stellplätzen auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 39/2 und 40 der 
Gemarkung Mindelaltheim.
Das Grundstück befindet sich im unbe-
planten Innenbereich, die bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit des Bauvor-
habens beurteilt sich somit nach § 34 
BauGB. 
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Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und 
Maß in die nähere Eigenart der Umge-
bung ein, das gemeindliche Einverneh-
men kann daher erteilt werden.
Das Landratsamt Günzburg hat bereits 
signalisiert, dass dem Bauvorhaben in 
der geplanten Form die Genehmigung 
erteilt werden kann.
Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwendun-
gen gegen das Bauvorhaben und erteilt 
dem Abbruch und der Beseitigung des 
bestehenden Einfamilienhauses samt 
Schuppen sowie dem Neubau des 
Mehrfamilienhauses mit Stellplätzen das 
gemeindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 11 : 2

Antrag auf isolierte Befreiung zum 
Bau einer Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 13/26 der Gemar-
kung Mönstetten
Beantragt wird die isolierte Befreiung 
zum Neubau einer Doppelgarage auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 13/26 der Gemar-
kung Mönstetten.
Das Grundstück liegt im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „Weiher-
weg“ in Mönstetten. Das ursprüngliche 
Bauvorhaben wurde bereits im Freistel-
lungsverfahren behandelt. Nunmehr soll 
die Doppelgarage um 1 Meter verlän-
gert werden und an der nordöstlichen 
Grundstücksecke platziert werden. Das 
Bauvorhaben überschreitet dadurch die 
Baugrenze an der Ostseite um 3 Meter.
Der Bauherr beantragt daher die isolierte 
Befreiung von der Festsetzung „Bau-
grenze“ des Bebauungsplanes „Weiher-
weg“
Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwen-
dungen gegen die geplante Doppelga-
rage und erteilt dem Antrag auf isolierte 
Befreiung das gemeindliche Einverneh-
men.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0

Bauvoranfrage zum Neubau von 7 
Reihenhäusern mit Stellplätzen und 
Abbruch Bestandsgebäude auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 92/3, Gemarkung 
Mindelaltheim
Der Bauherr plant den Neubau von 7 
Reihenhäusern mit Stellplätzen und den 
Abbruch des Bestandsgebäudes auf 
dem Grundstück Fl.-Nr. 92/3 der Gemar-
kung Mindelaltheim.
Das Grundstück liegt im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes für das 
Gebiet „Plan-Nr. 91, 92, 100“. Die Rei-
henhäuser entsprechen in folgenden 
Punkten nicht den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes:
• Die Baugrenze wird in Richtung Süd-

westen und Südosten überschritten
• Die Firstrichtung verläuft nicht paral-

lel zur Dir.-Rimmele-Straße
• Die Garagen werden nicht an den 

Standorten der Vorgaben des Be-
bauungsplanes errichtet. Die Stell-
plätze müssen im Falle eines Bau-
antrages auf die notwendige Anzahl 
nach der gültigen Stellplatzverord-
nung nach oben korrigiert werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen und gleichzeitig alle 
notwendigen Befreiungen von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes für 
das Gebiet „Plan-Nr. 91, 92, 100“ gemäß 
§ 31 Abs. 2 BauGB.
Abstimmungsergebnis: 11 : 2

Änderung des Entwurfs des  
Bebauungsplanes „Weiherweg II“  
in Mönstetten
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Wei-
herweg II“ in Mönstetten soll unter Punkt 
6 nochmal geändert werden. Die Fest-
setzung, dass bei Satteldächern das 
oberste Vollgeschoss im Dachgeschoß 
liegen muss, soll entfallen.
Beschluss:
Der Gemeinderat billigt den Entwurf 
des Bebauungsplanes „Weiherweg II“. 
Gleichzeitig wird beschlossen, den Ent-
wurf im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung nochmals für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen und die 
notwendigen Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am Verfahren 
zu beteiligen. Die Gebäudehöhe wird auf 
maximal 9 Meter begrenzt.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0

Antrag auf Änderung des Flächennut-
zungsplanes Dürrlauingen
Die Katholische Jugendfürsorge der Diö-
zese Augsburg e.V. beantragt die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Dürrlauingen im Bereich des 
Mitarbeiterwohnheimes auf den Grund-
stücken 275/1, 275/2 und einer Teilfläche 
aus dem Grundstück Fl.Nr. 336 jeweils 
der Gemarkung Dürrlauingen. Laut dem 
gültigen Flächennutzungsplan sind die 
Flächen um das Mitarbeiterwohnheim als 
Sonderbaufläche Nikolausheim festge-
setzt. Das Mitarbeiterwohnheim ist nur 
noch zum Teil von Mitarbeitern des Berufs-
bildungs- und Jugendhilfezentrums Sank 
Nikolaus belegt. Die weiteren Apparte-
ments werden an externe Mieter vermietet. 
Das Landratsamt Günzburg hat bereits 
eine Nutzungsänderung des Gebäudes in 
ein Wohnheim genehmigt. Es wird daher 
die Änderung des Flächennutzungsplanes 
für die o.g. Flurstücke von Sonderbauflä-
che Nikolausheim in gemischte Baufläche 
beantragt. Die Änderung des Flächennut-
zungsplanes sollte aus Sicht der Verwal-
tung bei der nächsten Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes vorgenommen 
werden. Die sofortige Änderung ist nicht 
nötig. Die Kosten, die für die Änderung 
des Flächennutzungsplanes anfallen, müs-
sen von der Katholischen Jugendfürsorge 
übernommen werden. Die Verwaltung wird 
eine Kostenübernahmevereinbarung vor-
bereiten.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich des Mitarbeiterwohnheimes. Die 
Kosten für die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes muss die Katholische 
Jugendfürsorge der Diözese Augsburg 
übernehmen. Die Änderung soll erst im 
Rahmen der nächsten Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes durchge-
führt werden. 

Einer sofortigen Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird nicht zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0

Jagdgenossenschaft  
Mönstetten
Einladung zur Jagdversammlung
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft 
lädt alle Jagdgenossen am 12.03.22 um 
19.30 Uhr ins Bürgerhaus Mönstetten 
zur Versammlung ein.
Auf der Tagesordnung steht die Vergabe 
der Jagdpacht! Es stehen mehrere Päch-
ter zur Wahl, die sich an diesem Abend 
persönlich vorstellen. Die Versammlung 
ist nicht öffentlich! Aufgrund der Infek-
tionslage ist pro Jagdgenosse nur eine 
Person eingeladen und es findet kein 
Essen statt. Es gilt die 3G-Regelung!
Tobias Baur

Jagdvorsteher

Förderverein Pfarrkirche  
St. Nikolaus Dürrlauingen e.V.
Mitgliederversammlung
An alle Mitglieder, Freunde und  
Unterstützer des Fördervereins
Die für den 25.02.2022 um 19:00 Uhr 
geplante, jährliche Mitgliederversamm-
lung muss aufgrund der aktuellen Ver-
sammlungsbestimmungen leider auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden.
Wir freuen uns schon, wenn wir Sie wie-
der alle zu einem späteren Zeitpunkt 
begrüßen dürfen.

Impressum

Mitteilungsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Haldenwang
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Dürrlauingen, Haldenwang, Landens-
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Haldenwang
Gemeinde

Gemeinde Haldenwang, Rathaus: Hauptstraße 28, 89356 Haldenwang
Erste Bürgermeisterin Doris Egger
E-Mail: gemeinde@haldenwang-hw.de • Internet: www.haldenwang-hw.de
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 08222 9676-28

Schnittkurs  
Obstbäume/Stäucher
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
in diesem Monat konnten wir die Mitar-
beiter der einzelnen Bauhöfe unserer 
Verwaltungsgemeinschaft gemeinsam 
mit der Kreisfachberatung für Gartenkul-
tur und Landespflege und unserem Ver-
ein Gartenfreunde VG Haldenwang e.V. 
schulen.

Zu Beginn fand ein theoretischer Teil im 
Bürgersaal
Rathaus Haldenwang statt. Hier wurde 
das richtige Werkzeug vorgestellt, die 
Schutzmaßnahmen erklärt und fachkun-
diges Material für jeden einzelnen zur 
Verfügung gestellt.
Danach ging es bei sonnigem Wetter auf 
die Streuobstwiese nach Konzenberg 
zum praktischen Teil. Hier konnte jeder 
der Teilnehmer unter Anleitung der Fach-
stelle an den Obstbäumen den richtigen 
Schnitt üben.

Auf Rückfrage bei dem einen oder ande-
ren Teilnehmer wurde mir nur Positives 
zurückgemeldet. Ich danke den Teil-
nehmern, dass sie sich für die Schu-
lung Zeit genommen haben. Ebenfalls 
gilt großer Dank der Kreisfachberatung 
für Gartenkultur und Landespflege am 
Landratsamt Günzburg für die anschau-
liche Erklärung, die kurzweilige Schulung 
und die fachlichen Unterlagen, die jeder 
Kursteilnehmer erhalten hat. Unterstützt 
wurden wir vom ortsansässigen Verein, 
ihm gilt ebenfalls mein besonderer Dank.
Ihre
Doris Egger
Erste Bürgermeisterin

 Fotos: Doris Egger

Schützenverein „Frohsinn“ 
Konzenberg e.V.
Einladung zur 
Jahreshauptversammlung
Der Schützenverein „Frohsinn“ Konzen-
berg e.V. lädt Sie hiermit zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung am

Samstag, den 26. März 2022,  
ab 19:30 Uhr

im Schützenheim in Konzenberg recht 
herzlich ein.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht und Totenehrung
3. Sportbericht
4. Kassenbericht und Entlastung
5. Ehrungen
6. Wünsche und Anträge
Die Vorstandschaft des SV Frohsinn Kon-
zenberg e.V. freut sich über Ihr zahlrei-
ches Erscheinen. Terminierung erfolgt 
unter Vorbehalt mögl. Terminverschie-
bungen aufgrund der bis dahin aktuell 
gültigen Pandemiebestimmungen und 
Einhaltung der Hygienevorgaben.
gez. Patrick Raith

1. Schützenmeister

SENIOREN-LANDENSBERG/
GLÖTTWENG/HALDENWANG
Stuhlturnen
Weiteres siehe unter „Vereine und Ver-
bände Landensberg“.

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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ganz stolz machen.

Mit einer Anzeige...

Anzeigen online aufgeben
wittich.de/gruss

Gerne auch telefonisch: 09191 7232-0
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Landensberg
Gemeinde

Gemeinde Landensberg, Rathaus: Kirchweg 2, 89361 Landensberg
Erster Bürgermeister Johannes Böse
Mobil: 0174 2449587, E-Mail: gemeinde@landensberg.de • Internet: www.landensberg.de
Amtsstunden: Di.: 18:00 – 19:00 Uhr • Telefon: 08222 3666 • Fax: 08222 413488

Amtsstunde nur nach  
Terminvereinbarung
Die Amtsstunde des Ersten Bürger-
meisters findet am Dienstag von 18:00 
– 19:00 Uhr aufgrund der angespann-
ten Corona-Situation bis auf weiteres nur 
noch nach Terminvereinbarung statt.
Termine können Sie telefonisch unter 
der 0174-2449587 oder per Mail an 
gemeinde@landensberg.de ausma-
chen. In dringenden Fällen erreichen 
Sie mich telefonisch unter der 0174-
2449587.
Ich danke für Ihr Verständnis.
Ihr

Johannes Böse

Erster Bürgermeister

Informationen  
aus der Sitzung
des Gemeinderates Landensberg  
vom 09.02.2022
Entwicklung eines Bebauungsplan-
konzepts für das neue Baugebiet am 
Flurweg, Glöttweng, und Beratung 
über eine zentrale Energieversorgung 
mit „kalter Nahwärme“
Die Gemeinde Landensberg möchte für 
das neue Baugebiet eine zentrale, nach-
haltige und langfristig sichere Energie-
versorgung seinen Bürgern bieten. Eine 
Zentrale Lösung bietet Sicherheit und 
Synergieeffekte können genutzt werden. 
Die LEW hielt einen Vortrag über die 
Möglichkeit einer zentralen Energiever-
sorgung mit sog. „kalter Nahwärme“ für 
das neue Baugebiet am Flurweg. Um 
eine realistische Einschätzung für die 
Verwirklichung dieses Konzepts abge-
ben zu können, ist eine Potentialstudie 
erforderlich. Nach Vorliegen und Aus-
wertung der Studie würde dann eine 
erweiterte Baugrunduntersuchung erfol-
gen. Die LEW bietet die Potentialstudie 
zum Nettopreis von ca. 4.900,00 Euro 
netto an.
Frau Saloustros, Kling Consult, stellte 
dem Gemeinderat den Bebauungs-
planvorentwurf für den Bebauungsplan 
„Flurweg“ vor. Dabei wurden die einzel-
nen Festsetzungen diskutiert. In der Dis-
kussion wurden Änderungen der Bau-

grenze, der Ortsrandeingrünung und der 
Dachfestsetzungen besprochen. Geh-
wege werden nicht vorgesehen.
Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Lan-
densberg erteilt der LEW AG den Auftrag 
zur Erstellung einer Potentialanalyse. 
Hierfür werden Haushaltsmittel bis 6.000 
Euro brutto freigegeben. Desweiteren 
wird der Vorsitzende bevollmächtigt und 
beauftragt, eine erweiterte Baugrundun-
tersuchung in Auftrag zu geben, sofern 
die Potentialanalyse positive Ergebnisse 
erbringt.
Abstimmungsergebnis: 6:2
Beschluss
Der Bebauungsplanvorentwurf für den 
Bebauungsplan „Flurweg“ im Ortsteil 
Glöttweng wird gebilligt. Der Bebau-
ungsplan ist den notwendigen Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange zur Stellungnahme zuzuleiten. 
Für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
wird der Bebauungsplanvorentwurf für 
die Dauer eines Monats öffentlich aus-
gelegt. Folgende Änderungen sind noch 
vor der Behördenbeteiligung und der 
Öffentlichkeitsbeteiligung einzuarbeiten:
• Die nördlichen Baugrenzen werden 

um 2 Meter nach Norden verscho-
ben.

• Anstelle von Büschen und Sträu-
chern werden für die Ortsrandein-
grünung einzelne Baumstandorte 
festgesetzt. In den Festsetzungen 
der Dachform ist aufzunehmen, dass 
auch Flachdächer zugelassen sind.

Abstimmungsergebnis: 8:0

Antrag auf Erweiterung des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes 
„Flurweg“ in Glöttweng
Bei der Gemeinde ist ein Antrag auf 
Erweiterung des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes „Flurweg“ in Glött-
weng eingegangen. Hierbei soll das 
Grundstück Fl.Nr. 40 der Gemarkung 
Glöttweng in die Planung des Bebau-
ungsplanes „Flurweg“ miteinbezogen 
werden. Derzeit liegt das Grundstück 
Fl.Nr. 40 im unbeplanten Außenbereich. 
Das Grundstück hat keinen räumlichen 
Zusammenhang mit dem geplanten Bau-
gebiet „Flurweg“ und die Erschließung 
des Grundstückes mit Wasser, Kanal und 
Straße ist nicht gesichert. DieVerwaltung 
schlägt daher vor, das gemeindliche Ein-
vernehmen nicht zu erteilen.

Beschluss
Der Gemeinderat erteilt dem Antrag zur 
Einbeziehung des Grundstückes Fl.Nr. 
40 in Glöttweng zum Baugebiet „Flur-
weg“ das gemeindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 0:8

Bauantrag zum Neubau von zwei Dop-
pelhäusern mit Stellplätzen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 46/8 der Gemarkung 
Landensberg
Bei der Gemeinde ging ein Bauantrag 
zum Neubau von zwei Doppelhäusern 
mit Stellplätzen auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 46/8 der Gemarkung Landens-
berg ein. Das Grundstück befindet sich 
im unbeplanten Innenbereich. Die bau-
planungsrechtliche Zulässigkeit beur-
teilt sich somit nach § 34 BauGB. Das 
Vorhaben fügt sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung in die Umge-
bungsbebauung ein. Das gemeindliche 
Einvernehmen kann somit erteilt werden. 
Für das Bauvorhaben wurde in der Ver-
gangenheit bereits eine Bauvoranfrage 
gestellt, bei der der Gemeinderat sein 
gemeindliches Einvernehmen erteilt hat. 
Eine Weitergabe an das Landratsamt 
Günzburg zur Entscheidung fand auf 
Wunsch des Bauherren nicht statt.
Beschluss
Der Gemeinderat erteilt dem Neubau 
von zwei Doppelhäusern das gemeindli-
che Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 8:0

Bauantrag zur Vergrößerung der 
Wohnung durch Ausbau des Dach-
raumes, Erstellung eines Wiederkehrs 
und Dachgauben und Neubau einer 
Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 27 
der Gemarkung Glöttweng
Bei der Gemeinde ging ein Antrag auf 
Vergrößerung der Wohnung durch Aus-
bau des Dachraumes, Erstellung eines 
Wiederkehrs und Dachgauben und Neu-
bau einer Garage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 27 der Gemarkung Glöttweng ein. 
Das Grundstück liegt im unbeplanten 
Innenbereich, das Bauvorhaben fügt 
sich nach Art und Maß in die Eigenart 
der näheren Umgebung ein.
Beschluss
Der Gemeinderat hat keine Einwendungen 
gegen das geplante Bauvorhaben und 
erteilt das gemeindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 8:0

Erkundung eines neuen Brunnens-
tandorts für die gemeindliche

Wasserversorgungsanlage
Die Gemeinde Landensberg betreibt 
eine eigene Wasserversorgungsanlage. 
Der Brunnen II hat zunehmend Probleme 
mit hohen Nitratwerten. In Zukunft wer-
den voraussichtlich die Werte der Trink-
wasserverordnung nicht mehr eingehal-
ten werden können.
Zudem fehlt ein Notverbund zu einem 
anderen Wasserversorger. Beim Was-
serzweckverband Haldenwang-Röfingen 
sowie der gemeindlichen Wasserversor-
gung Hafenhofen/Eichenhofen besteht 
ebenfalls Nachholbedarf, um diese auf 
den aktuellen Stand der Technik zu brin-
gen und alle gesetzlichen Vorgaben für 
die Trinkwasserversorgung einzuhalten.
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Dies haben alle Versorger erkannt und 
sich zu einer gemeinsamen Brunnener-
kundung mittels Zweckvereinbarung 
entschlossen. Gemeinsam mit dem Was-
serzweckverband Röfingen-Haldenwang 
sowie der Gemeinde Haldenwang wird 
derzeit ein neuer Brunnenstandort erkun-
det. Die erste Erkundungsbohrung wurde 
niedergebracht. Die Untersuchungs-
ergebnisse sind vielversprechend und 
ermöglichen dem Zweckverband weitere 
Schritte. Um die Brunnenerschließung 
voranzubringen, sind weitere Erkun-
dungsbohrungen erforderlich, die Auf-
schluss über Grundwasserströmungen 
und Ergiebigkeit der Grundwasserleiter 
bringen sollen. Natürlich ist mit weite-
ren Kosten zu rechnen, die sich nach 
Kostenschätzung des Ingenieurbüros 
INGEO auf ca. 220.000 bis 250.000 Euro 
belaufen. Hinzu kommen die Kosten 
der Analytik und die Ingenieurleistun-
gen. Das Ingenieurbüro degen & part-
ner mbb, Günzburg, hat dem Wasser-
zweckverband Haldenwang-Röfingen 
ein Honorarangebot für ein Sanierungs- 
und Strukturkonzept vorgelegt. Für die 
Prüfung, welche Zuwendungen für die 
Neukonzipierung beantragt und erwartet 
werden können, ist dieses Struktur- und 
Sanierungskonzept erforderlich.
Das Struktur- und Sanierungskonzept 
wird zum Bruttopreis von 39.293,80 Euro 
angeboten. Es ist daher darüber zu ent-
scheiden, ob eine erneute Zweckver-
einbarung abgeschlossen wird oder ob 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Beitritt 
zum Wasserzweckverband Haldenwang-
Röfingen erfolgt. Mit dem Beitritt zum 
Zweckverband ginge eine Vereinfachung 
des weiteren Brunnenbaus und eine ein-
fachere Kostenverteilung einher. Im Falle 
eines Beitritts wäre es erforderlich, dass 
die Gemeinde Landensberg die Finanz-
hoheit an den Zweckverband überträgt. 
Zudem könnte eine gemeinsame Gebüh-
ren- und Beitragskalkulation erfolgen, 
was insbesondere für die kleinen Was-
serversorgungen Vorteile bieten würde. 
Gleichwohl wäre noch ein Beschluss 
über die Refinanzierung der Investition 
zu fassen. Die Erkundungsbohrungen 
und der Brunnenbau mit allen anderen 
Ingenieurbauwerken stellen einen ver-
besserungsbeitragsfähigen Investitions-
aufwand dar, der mit Verbesserungs-
beiträgen auf die Anschlussnehmer 
umgelegt werden kann. Hier ist ein ent-
sprechender Beschluss – unabhängig 
vom Beitritt zum Zweckverband – erfor-
derlich.
Die Gemeinde Landensberg möchte 
mit dem Projekt ihre Wasserversorgung 
zukunftsorientiert und nachhaltig auch 
für die Folgegenerationen sichern.
Beschluss
Die Gemeinde Landensberg erhebt für 
die Investitionen für den in interkommu-
naler Zusammenarbeit neu zu errich-
tenden Brunnen mit allen notwendigen 
technischen Einrichtungen im Freyber-
ger Forst Verbesserungsbeiträge, soweit 
sie nicht durch staatliche Zuwendungen 
gedeckt sind. Die Verbesserungsbei-
träge werden entsprechend den gesetz-
lichen Möglichkeiten bis zur Höchst-
grenze erhoben. Sofern nicht über 

Verbesserungsbeiträge abgerechnet 
wird oder abgerechnet werden kann, 
erfolgt die Abrechnung der Investitions-
kosten über die Verbrauchsgebühr. Den 
weiteren Erkundungsbohrungen wird 
zugestimmt. Mit den weiteren beteiligten 
Wasserversorgungsträgern soll wieder 
eine Zweckvereinbarung geschlossen 
werden.
Der Vergabe der Ingenieurleistungen 
durch den Wasserzweckverband an das 
Ingenieurbüro degen & partner mbb, 
Günzburg, für das Struktur- und Sanie-
rungskonzept wird zugestimmt. Die 
Gemeinde Landensberg beabsichtigt 
mit der gemeindlichen Wasserversor-
gungsanlage dem Wasserzweckverband 
Haldenwang-Röfingen beizutreten. Der 
Vorsitzende wird beauftragt, beim Was-
serzweckverband einen entsprechenden 
Antrag zu stellen.
Abstimmungsergebnis: 7:1

Auftragsvergabe an die LVN Verteil-
netz GmbH zur Sanierung von

Überspannungsleuchten in der  
Ortsstraße und Augsburger Straße
Für den notwendigen Austausch von 
Überspannungsleuchten in der Orts-
straße hat die LEW LVNVerteilnetz GmbH 
zwei Angebote vorgelegt. Angebot 1 
beinhaltet den Austausch von einer 
Überspannungsleuchte in der Ortsstraße 
inLandensberg. Anstelle der Überspan-
nungsleuchte soll 1 LED-Mastleuchte 
aufgestellt werden. Der genaue Mast-
standort wird vor Montage mit der 
Gemeinde festgelegt. Der Preis für die 
LED-Mastleuchte incl. aller erforderlicher 
Erd-, Beton- und Anschlussarbeiten liegt 
bei 4.248,30 € brutto.
Angebot 2 beinhaltet den Austausch 
von einer Überspannungsleuchte in der 
Augsburger Straße in Glöttweng. Anstelle 
der Überspannungsleuchte soll 1 LED-
Mastleuchte aufgestellt werden. Der 
genaue Maststandort wird vor Montage 
mit der Gemeinde festgelegt. Der Preis 
für die LED-Mastleuchte incl. aller erfor-
derlicher Erd-, Beton- und Anschluss-
arbeiten liegt bei 3.898,44 € brutto. Der 
Gesamtpreis für die Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung beträgt 8.146,74 € 
brutto.
Beschluss
Die LVN Verteilnetz GmbH wird mit dem 
Austausch der Überspannungsleuchten 
zum Gesamtpreis von 8.146,74 € brutto 
beauftragt.
Abstimmungsergebnis: 8:0

Zuschussantrag des Volksbunds Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Dem Gemeinderat lag ein Zuschussan-
trag des Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V.mit Schreiben vom 
10.11.2021 vor.
Beschluss
Der Zuschussantrag des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. für 
2021 wird seitens der Gemeinde Lan-
densberg mit einem Betrag von 80 € 
gewährt. Der Vorsitzende wird bevoll-
mächtigt, jährlich in eigener Zuständig-
keit über den Antrag des Volksbundes zu 
entscheiden.
Abstimmungsergebnis: 8:0

Verschiedenes, Anträge und Anfragen

Geplanter Radweg Landensberg-
Neumünster
Der Vorsitzende teilt mit, dass der 
geplante Baubeginn für den Radweg 
zwischen Landensberg und Neumünster 
im April 2022 eingehalten werden kann. 
Zugleich findet eine Deckensanierung 
der Kreisstraße ab Ortsausgang Lan-
densberg Richtung Neumünster statt.

Übungsplan FFW
FFW Landensberg
Do. 31.03.2022, 20 Uhr --> Fahrzeug-
kunde

FFW Glöttweng
Fr. 25.03.2022, 20 Uhr  
Generalversammlung (FFW Haus)
Do. 31.03.2022, 20 Uhr --> Fahrzeugein-
weihung mit Landensberg in Glöttweng

Schützenverein Landensberg
Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte 
Vereinsinteressierte,
auf Grund der aktuellen Situation und der 
hohen Inzidenz sehen wir uns gezwun-
gen, die Öffnung des Vereinsheimes und 
den Beginn des Schießbetriebs nach 
hinten zu verschieben. Wir bitten hier-
bei um Ihr Verständnis. Am 16.03.22 um 
19:30 Uhr wird sich die Vorstandschaft 
erneut zusammenfinden und die Situ-
ation neu einschätzten. Hoffentlich mit 
erfreulicheren Nachrichten.

Veranstaltungsplan 2022
26.06.22 Gartenfest
21.10.22 Generalversammlung
12.11.22 Schlachtpartie
Die Termine sind unter Vorbehalt.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und blei-
ben Sie Gesund.
Mit freundlichem Schützengruß

Lion Schetting

1. Schützenmeister

SENIOREN-LANDENSBERG/
GLÖTTWENG/HALDENWANG
Stuhlturnen
Meine lieben Sportsfreunde,
nach langer Pause, wenn es die Corona-
Schutzmaßnahmen
erlauben, legen wir am
Mittwoch, den 09.03.2022 evtl.  
mit 2 Gruppen wieder los.
1. Gruppe von 9.30 Uhr - 10.15 Uhr
2. Gruppe von 10.20 Uhr - 11.05 Uhr
Bitte geben Sie mir bis zum 07.03.22 
Bescheid, falls Sie nicht kommen
können, damit wir entscheiden können, 
ob mit einer oder zwei Gruppen
teilgenommen wird.
Viele Grüße und bleibt gesund.
Ingeborg
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Spielvereinigung  
Glöttweng-Landensberg e.V.
Neuer Kurs – Line Dance –  
8 Abende im März und Juni
im Vereinsheim in Landensberg, 
jeweils von 20 bis 21 Uhr,

immer donnerstags, 03.03. – 24.03.22 
und 02.06.- 29.06.2022
Gebühr: Mitglieder 5 Euro, Nichtmitglie-
der: 25 Euro.
Anmeldung sofort bei Martina Page, Tel. 
0173 -5739456, soweit noch Plätze frei 
sind.

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 2022
mit Weißwurstessen am Sonntag,  
27. März 2022, um 9.30 Uhr  
im Vereinsheim.
Zur diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung sind alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1.Vorstand 

und Bekanntgabe der Tagesord-
nung.

2. Tätigkeitsbericht des 1. Vorstandes
3. Tätigkeitsberichte der Abteilungen
4. Kassenbericht und Bericht der Kas-

senprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Pause: Wir servieren Weißwurst oder 

Wiener mit Brezen.
7. Festlegung der Mitgliedsbeiträge 

2022
8. Änderung der Satzung  

des Vereins
9. Ehrung Vorstandschaftsmitglieder 

und langjährige Mitgliedern
10. Überreichung der Ehrenurkunde 

zum Ehrenvorstand an Markus 
Hagenbusch

11. Vorschau 2022, Wünsche und 
Anträge

Anträge zur Jahreshauptversammlung 
können bis zum 13.03.2022 beim 1. Vor-
stand Karl Ruder eingereicht werden.

Satzungsänderung: 
Der Entwurf der neuen Vereinssatzung 
kann auf der Vereinswebseite eingese-
hen werden und wird im Vereinsheim bei 
der Versammlung ausgelegt.
Der Verein spendiert für alle Gäste fri-
sche Weißwürste od. Wiener und Brezen
.
Es gilt die am 27.03.22 aktuelle Hygie-
neschutzmaßnahmenverordnung.
Beim Betreten und Verlassen des Ver-
sammlungsraumes müssen alle Teilneh-
mer Mundschutz tragen. 
Die Abstandsregeln (1,5 m) an den 
Tischen sind zu beachten. Bitte Impf-
nachweise und Personalausweis bzw. 
bei Ungeimpften Testnachweis mitbrin-
gen!

Die Vorstandschaft

Sportübungsstunden
nach den aktuellen Hygieneschutz-
maßnahmen.
Die Abteilungs-Gruppenleiter mit 
Übungsleiter entscheiden nach aktuellen 
erforderlichen Corona-Maßnahmen über 
die Durchführung der Sportstunden und 
informieren die Aktiven.

Kinderturnen- und Jugendturnen
Mittwoch in der Turnhalle der GS Röfin-
gen
Minis: 15.30 Uhr, Kinder: 16.30 Uhr, 
Teenies:17.30 – 18.15 Uhr,
In den Faschingsferien entfällt das Kin-
der- und Jugendturnen.
Neuanmeldungen/Schnuppertraining:
Wir freuen uns auf interessierte Kin-
der im Alter von 3-16 Jahren, die gerne 
Sport in unseren Gruppen machen und 
Spaß haben wollen. Gerne könnt ihr zum 
Schnuppertraining kommen.
Auskunft und Information bei unserer 
Jugendleiterin Page Martina, Mobil: 
0173-5739456

Erwachsenensport
Gymnastikgruppe:
Neuer Start am Montag, 7. März , 
Beginn: 19.30 Uhr im Vereinsheim,
Stuhlgymnastik:
Wir starten am Mittwoch, 9. März 2022, 
Gruppe 1 um 9.30 Uhr, Gruppe 2 um 
10.20 Uhr im Vereinsheim mit ÜL. Erika 
Hildensperger. Wir freuen uns auf zahl-
reiche Teilnahme.
Yoga-Kurse Fortsetzung im März 2022.
Im März sollen die wegen Corona unter-
brochenen Yogakurse fortgesetzt wer-
den. Die Kurse finden dann nach den 
aktuellen Corona Schutzmaßnahmen 
statt. Alle Kursteilnehmer werden drin-
gend um Rückmeldung wegen der Teil-
nahme an Yogalehrerin Birgitt Weschta 
gebeten.
Aktuelle Informationen auf unserer Web-
seite:
www.sportverein-gloettweng-landens-
berg.de

Dorffreunde Glöttweng-
Landensberg e.V.
Die Narren sind los!
Familien-Faschingsrallye durch 
Glöttweng
(geeignet für Kinder ab 3 Jahre)
Am Rosenmontag, den 28. Februar von 
14 bis 16 Uhr könnt ihr mit euren Kids 
an verschiedenen Spielstationen in der 
Glöttwenger Dorfstraße Fasching mal 
ganz anders feiern. Am Startpunkt im 
Hof des Gasthaus Adlers erhaltet ihr eine 
Stempelkarte, mit der ihr die Faschings-
rallye durchlaufen könnt. Die Startge-
bühr beträgt pro Person für Mitglieder 
der Dorffreunde 1 €, für Nichtmitglieder 
2 € (Beitrittserklärung erhaltet ihr vor Ort 
oder unter www.dorffreunde-gloettweng-
landensberg.de). Nach den absolvierten 
Spielstationen bekommen die teilneh-
menden Kinder einen kleinen Preis.

Wichtig: 
Anmeldung bis 25. Februar bei Kathrin 
Zahler unter Handy 0173/3782913 oder 
Telefon 08222/9652200. Eltern haften für 
ihre Kinder, bitte beachtet die aktuell gül-
tigen Corona-Regeln.
Nicht vergessen - Krapfen essen !
Zum Faschingsausklang gibt es am 
Rosenmontag Krapfen „to go“ vor dem 
Glöttwenger Gasthaus Adler. Von 14 bis 
16 Uhr könnt ihr hier Krapfen für zuhause 
erwerben.
Dorffreunde Glöttweng-Landensberg e.V.

Wir bauen ein Insektenhotel
Gemeinsam mit den Kindern der 
Gemeinde möchten wir ein großes Wild-
bienenhaus bauen. Bienen sind als 
Bestäuber für viele Pflanzen überlebens-
wichtig und leisten einen wertvollen Bei-
trag für unsere Nahrungsmittel. 
Ein Großteil unserer heimischen Wild-
bienenarten sind jedoch im Fortbestand 
bedroht. Um den Wildbienen zu helfen, 
möchten wir dieses Wildbienenhaus an 
einem Standort in der Gemeinde aufge-
stellten.
Teilnehmen können Kinder ab 7 Jahre, 
unter 7 Jahre mit Begleitperson. Treff-
punkt ist am Samstag, 19. März von 10 
bis ca. 12 Uhr im Hof des Gasthauses 
Adler in Glöttweng.
Anmeldung bei Johanna Hofgärtner,  
Tel. 0151/17868631 oder per E-Mail an 
info@dorffreunde-gloettweng 
-landensberg.de
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Röfingen
Gemeinde

Gemeinde Röfingen, Rathaus: Augsburger Str. 60, 89365 Röfingen
Erster Bürgermeister Johann Brendle
E-Mail: gemeinde@roefingen.de • Internet: www.roefingen.de 
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 08222 2783 • Fax: 08222 9668343

Informationen  
aus der Sitzung
des Gemeinderates Röfingen 
vom 7. Februar 2022
Information über die Schnellbahn-
trasse Ulm - Augsburg
Herr Tim Nottensteiner und Herr Jakob 
Neumann von der DB Netz AG, Augs-
burg, tragen dem Gemeinderat die 
Planung für den Neubauabschnitt der 
Schnellbahntrasse Ulm-Augsburg vor.
Der Sachvortrag erfolgt in der Sitzung. 
Informationen sind auf der Website www.
ulm-augsburg.de zu finden.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvor-
trag zur Kenntnis.

Bauantrag zum Neubau eines Zwei-
familienhauses mit Doppelgarage 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 1187 der 
Gemarkung Röfingen
Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1187 der 
Gemarkung Röfingen wird der Neubau 
eines Zweifamilienhauses mit Doppelga-
rage beantragt. Das Grundstück liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Kirlesberg - Ost“ in Röfingen.
Das Bauvorhaben entspricht den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes „Kir-
lesberg - Ost“ und ist nach Art. 64 
BayBO vom Genehmigungsverfahren 
freizustellen.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Bauantrag 
zur Kenntnis und verlässt den Tagesord-
nungspunkt ohne Abstimmung.

Bauantrag zum Neubau eines Zweifa-
milienhauses mit Einliegerwohnung 
und Doppelgarage auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 115 der Gemarkung Roß-
haupten
Auf dem Grundstück Fl.Nr. 115 der 
Gemarkung Roßhaupten wird der Neu-
bau eines Zweifamilienhauses mit Einlie-
gerwohnung und Doppelgarage geplant. 
Der südliche Teil des Grundstückes liegt 
im unbeplanten Innenbereich, der nörd-
liche Teil des Grundstücks befindet sich 
im baurechtlichen Außenbereich.
In einer früheren Bauvoranfrage hat das 
Landratsamt Günzburg bereits signali-
siert, dass dem Bau eines Wohnhauses 

mit Satteldach und einer entsprechender 
Ortsrandeingrünung zugestimmt werden 
kann.
Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt dem Neubau 
eines Zweifamilienhauses mit Einlie-
gerwohnung und Doppelgarage das 
gemeindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Bauantrag zur Nutzungsänderung im 
Dachgeschoss - Abstellraum in Wohn-
raum und Herstellung von zwei Dach-
gauben auf dem Grundstück Fl.Nr. 
1216/1 der Gemarkung Röfingen
Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1216/1 der 
Gemarkung Röfingen wird am bestehen-
den Wohnhaus im Dachgeschoss vom 
Abstellraum zum Wohnraum eine Nut-
zungsänderung sowie die Herstellung 
von zwei Dachgauben beantragt.
Das Grundstück befindet sich im unbe-
planten Innenbereich. Die bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit des Bauvorha-
bens beurteilt sich nach § 34 BauGB.
Beschluss:
Der Gemeinderat Röfingen hat keine 
Einwendungen gegen die Nutzungsän-
derung sowie die Errichtung von zwei 
Dachgauben und erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Wiedererrichtung des abgebrannten 
Dachstuhls des Nebengebäudes auf 
den Grundstücken Fl.Nrn. 1057 und 
1058 der Gemarkung Röfingen
Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1057 und 
1058 der Gemarkung Röfingen wird die 
Wiedererrichtung des auf dem Nebenge-
bäude abgebrannten Dachstuhls bean-
tragt. Aus Sicht der Verwaltung bestehen 
gegen die Erneuerung des Dachstuhls 
keine Bedenken.
Beschluss:
Der Wiedererrichtung des Dachstuhls 
wird das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Straßenbeleuchtung - Vergabe an die 
LVN Verteilnetz GmbH
Für den notwendigen Austausch von 
Überspannungsleuchten hat die LEW 
LVN Verteilnetz GmbH zwei Angebote 
vorgelegt.
Angebot 1 beinhaltet den Austausch von 
einer Überspannungsleuchte in der Obe-
ren Straße in Röfingen. Anstelle der zwei 
Überspannungsleuchten sollen 3 LED-
Mastleuchten aufgestellt werden. 

Der genaue Maststandort wird vor Mon-
tage mit der Gemeinde festgelegt. Der 
Preis für die LED-Mastleuchten incl. aller 
erforderlicher Erd-, Beton- und Anschluss-
arbeiten liegt bei 10.062,64 € brutto.
Angebot 2 beinhaltet den Austausch 
von einer Überspannungsleuchte in der 
Hauptstraße in Roßhaupten. Anstelle der 
vier Überspannungsleuchten sollen 3 
LED-Mastleuchten aufgestellt werden. 
Der genaue Maststandort wird vor Mon-
tage mit der Gemeinde festgelegt. Der 
Preis für die LED-Mastleuchten incl. aller 
erforderlicher Erd-, Beton- und Anschluss-
arbeiten liegt bei 11.779,81 € brutto.
Der Gesamtpreis für die Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung beträgt 21.842,45 € 
brutto.
Beschluss:
Die LVN Verteilnetz GmbH wird mit dem 
Austausch der Überspannungsleuchten 
zum Gesamtpreis von 21.842,45 € brutto 
beauftragt.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Verschiedenes, Anträge und Anfragen

Aus dem Gemeinderat kamen fol-
gende Anregungen:
Feuerwehrgerätehaus Roßhaupten
Beim alten Feuerwehrgerätehaus Roß-
haupten wurden an der Fassade
mehrere Mängel festgestellt (der Putz 
fällt ab und Schimmelbildung entsteht). 
Das alte Feuerwehrhaus sollte durch 
Malerarbeiten etwas saniert werden.
Parksituation am Kindergarten Roßhaupten
Der Vorsitzende wird mit den beteiligten 
Anwohnern nochmals über die Parksitua-
tion am Kindergarten sprechen.

Vorberatung des Investitionsprogram-
mes 2021-2025
Dem Gremium wurde das Investitions-
programm der Gemeinde Röfingen für 
2022 mit einem Gesamtvolumen von 
rund 2,1 Mio € zur Beratung vorgestellt. 
Um diese Investitionsmaßnahmen finan-
zieren zu können, müssen der Rücklage 
ca. 800.000 € entnommen werden. 2024 
ist ein Darlehen in Höhe von 500.000 € 
zur Rückzahlung fällig.
Die Hebesätze werden nicht erhöht, 
auch wenn diese unter dem Landes-
durchschnitt liegen.
Beschluss:
Die Gemeinderäte haben die einzelnen 
Punkte des Investitionsplanes bespro-
chen und stimmen der Kostenaufstellung 
der Anlage 1 zu. Die Verwaltung wird 
beauftragt, anhand der getroffenen Vor-
beratungen den Haushaltsplan und die 
Haushaltssatzung für das Jahr 2022 aus-
zuarbeiten.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Vergabe des Winterdiensts an die 
Firma Dienstleistungen Mück, Röfingen
Während des Winterdienstes ist der 
gemeindliche Schlepper ausgefallen. 
Das Getriebe und die Bremsfunktionen 
sind gestört.
Die Bremsleitungen sind durchgeros-
tet. Die Öldruckleitungen sind ebenfalls 
verrostet. Die Kupplung ist an der Ver-
schleißgrenze und funktioniert nicht mehr 
ordnungsgemäß. 
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Die mechanische Zapfwellenregelung 
ist gebrochen und die Zapfwelle ist nicht 
mehr betriebsgerecht regelbar. Das 
Heizgebläse ist defekt. Auf Grund des 
Alters und des schlechten Zustandes 
des Traktors sind notwendige Reparatu-
ren nicht mehr wirtschaftlich vertretbar.
Die Firma Dienstleistungen Mück, Röfin-
gen, hat der Gemeinde ein Angebot für 
die Durchführung des Winterdienstes 
unterbreitet.
Das Angebot liegt im Rahmen der inner-
halb der Verwaltungsgemeinschaft beauf-
tragten Dienstleistungsunternehmen.
Beschluss:
Die Firma Dienstleistungen Mück wird 
mit den Winterdienstarbeiten beauftragt.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

37. Umweltwoche  
des Landkreises Günzburg
Müllsammlung in Röfingen
Die Säuberungsaktionen im Rahmen der 
Umweltwoche 2022 finden in der Zeit 
vom 21. März 2022 bis einschließlich 
08. April 2022 statt. Wie in den Vorjah-
ren beteiligt sich die Gemeinde Röfingen 
wieder mit einer Flursäuberungsaktion, 
die mit Hilfe der Vereine verwirklicht wird.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 02.04.2022 findet die diesjährige 
Müllsammelaktion von 9 bis 12 Uhr in 
unserer Gemeinde statt. Dazu wird wie-
der ein Sammel-Container am Sportplatz 
des SVR (Sammelplatz) von der Abfall-
wirtschaft bereit gestellt.
Der Container wird am Sportplatz des 
SVR am 01.04. 2022 aufgestellt und am 
04.04.2022 wieder abgezogen.
In den Kommunen in unserem Landkreis 
wird diese Aktion in der Regel von Verei-
nen durchgeführt und begleitet. Es wäre 
schön, wenn an dieser Aktion die Vereine 
sich wieder beteiligen könnten. Getränke 
und Brotzeit werden von der Gemeinde 
bereitgestellt. Ich bitte Sie um Ihre Rück-
meldungen. Für eine rege Beteiligung 
wäre ich sehr dankbar.
Ihr

Hans Brendle

Erster Bürgermeister

Feuerwehr Röfingen
Jahresrückblick 2021
Aufgrund der allgemeinen Einschrän-
kungen im Jahr 2021 konnten nicht alle 
geplanten Aktivitäten der Feuerwehr 
Röfingen im Dienstbetrieb und Vereins-
leben umgesetzt werden. Trotzdem war 
das Jahr ereignisreich.
Hier ein kleiner Überblick unsere Tätig-
keiten:
Die General- und Dienstversammlung 
konnte im September abgehalten wer-
den. Der Übungsbetreib war nur einge-
schränkt möglich.

Ausbildung
In Burgau besuchten folgende Kamera-
dinnen und Kameraden den Lehrgang 
Atemschutzgeräteträger:

Pascal Linhart, Karina Bayr und Timo 
Kränzle.
Am 1.Oktober legten 2 Gruppen das 
Leistungsabzeichen Wasser ab.
Stefan König, Sebastian Egger, Andreas 
Bachmayer, Karina Bayr, Carolin Egger, 
Philipp Fluhr, Martin Gruber, Lisa Hieber, 
Timo Kränzle, Emily Lehnert, Fiona Leh-
nert, Sebastian Stanger., Maximilian Tau-
send und Florian Weißenhorner erwar-
ben die verschiedenen Stufen.
Den Lehrgang Gruppenführer bestand 
Sebastian Egger an der Feuerwehr-
schule Geretsried.

Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr Röfingen / Roß-
haupten wurde bis Ende 2020 von And-
reas Bachmayer und Stefan König gelei-
tet. Aufgrund beruflicher Veränderungen 
übergaben sie diese Aufgabe an Karina 
Bayr und Carolin Egger. Unterstützung 
kommt von Florian Tippel und Sebastian 
Stanger.
Ein sehr gut vorbereiteter und durchge-
führter Aktionstag wurde beim Schüt-
zenheim Roßhaupten durchgeführt. Es 
wurden alle Jugendlichen im entspre-
chenden Alter aus Röfingen und Roß-
haupten eingeladen.
Durch diese erfolgreiche Aktion verfügt 
die Jugendfeuerwehr mittlerweile über 
24 Mitglieder. Durch eine großzügige 
Spende der Firma Wiegel Feuerverzin-
kerei / Benjamim Pohl konnten für die 
gemeinsame Jugendfeuerwehr T–Shirts 
beschafft werden.
Die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg 
führte einen Wettbewerb für Jugendfeu-
erwehren durch. Im Inspektionsbereich 
Burgau konnten wir eine hervorragenden 
3. Platz erreichen.
Sieben Teilnehmer nahmen am Wissens-
test in Burtenbach mit Erfolg teil. Dies 
waren: Diego Rauner, Tobias Mayr, Jonas 
Richter, Emily Lehnert, Nico Stöckle, 
Sandra Bayr und Karina Bayr.

Beschaffung
Die Atemschutzgeräte mussten aufgrund 
Ihres Alters durch neue Geräte ersetzt 
werden. Die Gemeinde beschaffte 
zudem 600 gefüllte Sandsäcke. Außer-
dem wurden die Ausrüstung um 10 
Schutzanzüge und ein Halligantool 
ergänzt.

Einsatzbereitschaft
Kann eine Feuerwehr untertags nicht 
mindestens 6 Einsatzkräfte stellen, ver-
fügt sie nicht über eine sogenannte 
Tagesalarmsicherheit.
D.h. die Feuerwehr wird im eigenen 
Ortsteil alarmiert, aber bei Einsätzen in 
angrenzenden Ortsteilen oder Nach-
bargemeinden dann untertags nicht. 
Durch das Entgegenkommen Röfinger 
und angrenzender Firmen ist es uns 
möglich, auch untertags Einsatzkräfte 
zu stellen. Sie werden über Funkmelde-
empfänger alarmiert und können jeder-
zeit ihren Arbeitsplatz verlassen. Auch 
Feuerwehrkameraden anderer Wehren, 
die untertags bei Röfinger Firmen arbei-
ten, rücken mit uns aus. Untertags ste-
hen somit min. 6 Einsatzkräfte bereit. Zur 

besseren Alarmierung wurde auf den 
Mobiltelefonen der Einsatzkräfte eine 
Handyalarmierung installiert.

Einsätze
2021 waren 16 Einsätze zu bewältigen, 
darunter unter anderem:
- je ein Mittelbrand in Röfingen und 

Scheppach
- ein Kaminbrand und ein Container-

brand in Röfingen
- Person unter Zug Bahnhof Burgau
- Brandmeldeanlage
- Booster-Impfung im Legoland Günz-

burg
Grundschule
Zwei Klassen der 3. Jahrgangsstufe 
und eine Klasse der 4. Jahrgangsstufe 
besuchten das Feuerwehrhaus. Ihnen 
wurde die Ausrüstung und die Fahr-
zeuge erklärt.
Feuerwehr Röfingen

Die alten und neuen Jugendwarte von 
links: Carolin Egger, Andreas Bachmayer, 
Stefan König und Karolin Bayr

Leistungsabzeichen Fotos: Helmut Motzer

SV Röfingen
Jugendarbeit SV Röfingen - 
Fußballtraining für Kinder  
von 5-7 Jahren
Der Sportverein Röfingen möchte seine 
Jugendarbeit weiter ausbauen.
Wir freuen uns über fußballbegeisterte 
Jungs und Mädels zwischen 5 und 7 Jah-
ren aus Röfingen und Umgebung, die am 
Training in der Turnhalle der Grundschule 
Röfingen teilnehmen möchten.

Das Training findet jeweils Dienstags 
von 16:45 bis 18:00 Uhr statt.
Bei Fragen stehen unsere Ansprechpart-
ner gerne zur Verfügung:
Balthasar Zahler 01743217959
Uwe Baur 017624233598
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die Lebensituationen und Probleme der 
Frauen aufmerksam machen.
Es freut sich das Vorbereitungsteam der 
Pfarreiengemeinschaft recht herzlich auf 
Ihr Kommen!

Pfarreiengemeinschaft 
Röfingen
Weltgebetstag
Am ersten Freitag im März laden weltweit 
Frauen aller Konfessionen zum Weltge-
betstag ein. In diesem Jahr wurde die 
Gebetsordnung von Frauen aus Eng-
land, Wales und Nordirland zum Thema 
„Zukunftsplan Hoffnung“ vorbereitet. In 
unserer PG feiern wir den Weltgebetstag 
am Freitag, 4. März um 19.00 Uhr in der 
Kirche in Landensberg. Dazu herzliche 
Einladung an alle!

Pfarreiengemeinschaft  
Dürrlauingen
Weltgebetstag der Frauen
Am Freitag, den 4. März feiern wir 
den ökumenischen Weltgebetstag der 
Frauen um 19.00 Uhr in der Hauskirche 
des Förderungswerkes Dürrlauingen. Es 
gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

„Zukunftsplan: Hoffnung“
Mit diesem Thema laden die Frauen 
aus den Länder England, Wales und 
Nordirland dieses Jahr ein. Wir werden 
einen Gottesdienst feiern, in dem wir 
die Länder näher kennenlernen und auf 

Förderverein Pfarrkirche  
St. Nikolaus Dürrlauingen e.V.
Mitgliederversammlung
An alle Mitglieder, Freunde und  
Unterstützer des Fördervereins
Die für den 25. Februar um 19.00 Uhr 
geplante jährliche Mitgliederversamm-
lung muss aufgrund der aktuellen Ver-
sammlungsbestimmungen leider auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden.
Wir freuen uns schon, wenn wir Sie wie-
der alle zu einem späteren Zeitpunkt 
begrüßen dürfen.

Winterbach
Gemeinde

Gemeinde Winterbach, Rathaus: Hauptstr. 34, 89368 Winterbach
Erster Bürgermeister Reinhard Schieferle
E-Mail: gemeinde@winterbach.bayern • Internet: www.winterbach.bayern
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 09075 59238-35

Bauen, Sanieren und  
Energieberatung
Hinweis:
Informationen zum Thema Bauen, Sanie-
ren und Energieberatung erhalten Sie 
beim Landkreis Günzburg unter www.
landkreis-guenzburg.de Rubrik Klima-
schutz und Energie.

Solarkataster
Das Solarkataster des Landkreises 
Günzburg bietet jedem Bürger die Mög-
lichkeit eine Rentabilitätsberechnung für 
sein eigenes Dach vorzunehmen.
Zum Solarkataster gelangen Sie unter: 
https://www.solare-stadt.de/landkreis-
guenzburg/

Amtsstunde  
des Ersten Bürgermeisters
Die Amtsstunde des Ersten Bürgermeis-
ters am Montag, den 28.02.2022 entfällt.
Ihr

Reinhard Schieferle

Erster Bürgermeister

Informationen 
aus der Sitzung
des Gemeinderates Winterbach 
vom 17. Februar 2022
Bauantrag zum Neubau eines Einfami-
lienhauses mit Doppelgarage und Ein-
liegerwohnung auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 64 der Gemarkung Winterbach
Der Bauherr beantragt den Neubau 
eines Einfamilienhauses mit Doppelga-
rage und Einliegerwohnung auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 64 der Gemarkung 
Winterbach. Das Grundstück befindet 
sich im Geltungsbereich der Einbezie-
hungssatzung „Nördliche Weilerstraße“. 
Das Wohnhaus soll teilweise außerhalb 
der Baugrenze errichtet werden und 
das Wohnhaus und die Garage sollen 
mit anthrazitfarbigen Dachziegeln verse-
hen werden. Die Einbeziehungssatzung 
schreibt jedoch die rote oder braune 
Farbe der Dacheindeckung vor. Daher 
wird die Befreiung von den Festsetzun-
gen der Einbeziehungssatzung bean-
tragt.

Ohne die Überschreitung der Baugrenze 
kann auf diesem Grundstück fast kein 
Wohnhaus errichtet werden und eine 
Befreiung in Bezug auf die Dachfarbe 
wurde in diesem Gebiet bereits erteilt. 
Die Verwaltung schlägt daher vor, das 
gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Beschluss:

Der Gemeinderat Winterbach erteilt 
dem Bauantrag zum Neubau eines Ein-
familienhauses mit Doppelgarage das 
gemeindliche Einvernehmen und erteilt 
gleichzeitig die notwendigen Befreiun-
gen von den Festsetzungen der Ein-
beziehungssatzung „Nördliche Weiler-
straße“.

Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Bedarfsmeldung 2022 für die Feuer-
wehren Winterbach, Waldkirch und 
Rechbergreuthen
Von der Verwaltung wurden zwei Firmen 
um ein Angebot über verschiedene Aus-
rüstungsgegenstände für die gemeindli-
chen Feuerwehren gebeten. Ein Angebot 
hat nur die Firma Fischer aus Dinkel-
scherben abgegeben. Der Gesamtpreis 
dafür beträgt: 3.735,59 € incl. Mwst.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die 
Beschaffung der Ausrüstungsgegen-
stände, wie im Angebot vom 17.01.2022 
vorgegeben, bei der Firma Fischer aus 
Dinkelscherben zum Angebotspreis in 
Höhe von 3.735,59 Euro, incl. Mwst.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Winterbacher Zukunft
„Spätzle und Schwätzle“ – 
Bürgertreff
Das nächste Treffen findet am Freitag, 
11.03.2022 von 12 bis 14 Uhr
im Gasthaus „Zur Post“ in Winterbach 
statt.
Anmeldung bei Frau Mayr unter  
Tel.: 09075/701933.

Bitte beachten Sie die aktuell gelten-
den Corona-Regeln.
Ihr

Reinhard Schieferle

Erster Bürgermeister
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Aschermittwoch
Mit dem Aschermittwoch beginnt die 
Fastenzeit. Herzlich laden wir dazu ein, 
diese besondere Zeit mit einem gemein-
samen Gottesdienst mit Aschenaus-
teilung zu beginnen. Er findet statt am  
2. März um 19.00 Uhr in Haldenwang.

schenkt Ihnen ein kurzes Innehalten in 
einer hektischen Zeit. 
Dazu laden wir herzlich ein am Freitag, 
25. Februar um 19.00 Uhr in der Kirche 
Hafenhofen.

Besinnungsabend
Sie wollen sich vom Alltag erholen, 
durchatmen und den Tag Revue passie-
ren lassen? „Zeit für mich“ ist eine kleine 
Auszeit von Ihrer täglichen Routine und 

Agentur für Arbeit
Mit einem Berufsabschluss in die 
berufliche Zukunft starten
„Es gibt viele gute Gründe, einen Berufs-
abschluss zu erlangen. Der Fachkräfte-
mangel steigt und der Wirtschaft fehlen 
in vielen Branchen und Regionen quali-
fizierte Fachkräfte. Wer sich heute aus-
bilden lässt, ist morgen gesuchte Fach-
kraft. Diese werden besser entlohnt als 
angelernte Arbeitskräfte, müssen selte-
ner den Arbeitgeber wechseln und sind 
seltener arbeitslos. Ein Berufsabschluss 
ist also eine wichtige Grundlage für ein 
erfolgreiches und selbstbestimmtes 
Erwerbsleben!“ so Richard Paul, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Agen-
tur für Arbeit Donauwörth.
In welche Richtung es bei der Vielzahl an 
dualen Ausbildungsberufen und unter-
schiedlichen Studiengängen gehen soll, 
ist nicht immer leicht zu finden. Des-
halb ist es sinnvoll, sich frühzeitig und 
ausführlich mit dem Thema Berufswahl 
zu beschäftigen, um sich dann für den 
richtigen Weg entscheiden zu können. 
Dabei lohnt sich ein Blick auf die Web-
site https://www.arbeitsagentur.de/m/
ausbildungklarmachen/. Hier finden 
Jugendliche alle wichtigen Informatio-
nen und Angebote rund um das Thema 
Ausbildung. Zusätzlich hilft das Online-
Berufserkundungstool „Check-U“ bei 
der Feststellung der eigenen Stärken 
und Fähigkeiten. Die Jobbörse bietet die 
deutschlandweit größte Auswahl an Aus-
bildungsplätzen. Die Suche lässt sich 
dabei über komfortable Filter auch auf 
individuelle Wünsche und Regionen kon-
zentrieren.

Individuelle Beratung – auch per 
Videochat
Zudem bietet die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit bei allen aufkommen-
den Fragen zu Ausbildung, Studium und 
Beruf individuelle Unterstützung und 
Beratung an. Wir helfen auch bei der 
Ausbildungsplatzsuche - passend zu 
den Berufswünschen - mit Adressen von 
Betrieben, die Nachwuchskräfte suchen. 
Im Vordergrund unseres Unterstützungs-
angebotes steht ein persönliches Bera-
tungsgespräch. Die Beratung kann aber 
auch per Videochat stattfinden. Wir bera-
ten kostenlos, der Inhalt der Gespräche 
ist streng vertraulich und auch per Video 
sicher und datenschutzkonform möglich.

Chancen für junge Erwachsene!
Die Initiative „Zukunftsstarter“ ermöglicht 
jungen Erwachsenen zwischen 25 und 
35 Jahren, die keinen Berufsabschluss 
haben, die Chance auf einen beruflichen 
Neustart durch Umschulungen oder Aus- 
und Weiterbildungen. 
Die Agentur für Arbeit unterstützt auf 
dem Weg zu einem anerkannten berufli-
chen Abschluss. Wir beraten Sie gern zu 
Ihren beruflichen Perspektiven und klä-
ren mit Ihnen die persönlichen Voraus-
setzungen für eine abschlussorientierte 
Qualifizierung. Vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin unter der kostenfreien 
Service-Rufnummer 0800 4 5555 00.
Ausführliche Informationen unter:
https://www.arbeitsagentur.de/k/
zukunftsstarter

Gibt es Probleme während  
der Ausbildung?
Auch hier unterstützt die Agentur für 
Arbeit Donauwörth Auszubildende und 
Ausbildungsbetriebe. „Falls es während 
der Ausbildungszeit mal nicht so rund 
läuft, sollte frühzeitig ein Gespräch mit 
der Berufsberatung geführt werden, um 
einem drohenden Ausbildungsabbruch 
entgegen zu wirken.
Das Förderinstrument der Assistierten 
Ausbildung (AsA) bietet vielfältige Unter-
stützungsmöglichkeiten, wie z. B. Stütz- 
und Förderunterricht, Förderung von 
fachtheoretischen Kenntnissen bis hin zu 
sozialpädagogischer Betreuung, damit 
eine Berufsausbildung erfolgreich abge-
schlossen werden kann und der Einstieg 
in den Betrieb gelingt. Die Erfolgsquo-
ten dabei sind sehr gut – 90 Prozent 
der geförderten Jugendlichen erreichen 
dadurch ihren angestrebten Berufsab-
schluss“, berichtet der Donauwörther 
Agenturleiter.

Anmeldung zur Berufsberatung telefo-
nisch unter 0800 4 5555 00 (gebühren-
frei) oder per Mail an Donauwoerth.Be-
rufsberatung@arbeitsagentur.de oder 
über diesen QR-Code

Naturpark Augsburg – 
Westliche Wälder e.V.
Wild, bunt und voller Wunder 
– Pflanzen und Tiere in Bayerns 
Kulturlandschaft
Naturpark Augsburg – Westliche Wäl-
der e.V. bietet eine neue erlebnisreiche 
Sonderausstellung im Naturpark-Haus 
in Oberschönenfeld
Das, was wir für „wilde“ Natur halten, 
ist eine über Jahrhunderte gewachsene 
Kulturlandschaft. Wiesen, lichte Wälder 
und Magerrasen gibt es nicht schon 
immer, sie sind das Ergebnis der Nut-
zung durch den Menschen. 
Die Artenvielfalt unserer Kulturlandschaft 
ist deshalb nicht selbstverständlich und 
daher ist sie zwingend auf den Erhalt der 
Lebensräume angewiesen.
Die Ausstellung bietet spannende Ele-
mente und Informationen über die Ent-
stehung der Lebensräume unserer 
Kulturlandschaft, ausgewählte Pflan-
zen- und Tierarten sowie die notwendige 
Pflege und Nutzung für ihren Erhalt. Die 
Lebensraumelemente der Ausstellung 
setzen sich zu einer Mosaiklandschaft 
zusammen, durch die man wie auf einem 
Streifzug durch die Landschaft gehen 
kann. Familien können sich aktiv durch 
die einzelnen Lebensräume bewegen 
und bei einer Rallye ihr Wissen testen.
Besucht werden kann die Ausstellung 
im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld 
(Di. – So. von 10.00 – 17.00 Uhr) bis zum  
15. Mai. 
Nähere Infos und die aktuell geltenden 
Hygienemaßnahmen stehen auf der Inter-
netseite www.naturpark-augsburg.de

Nicolas Liebig, Landessprecher der Bay-
erischen Landschaftspflegeverbände 
eröffnete die Ausstellung mit Karin Hau-
ber, stv. Geschäftsführerin (re.) und Dani-
ela Scharpf, päd. Mitarbeiterin (beide 
Naturparkverein).  
Foto: Naturpark Augsburg
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dem Umfeld der pflegbedürftigen Person 
erbracht werden, über die Pflegekasse 
abgerechnet werden können. Dieses 
Angebotsformat, die sogenannte ehren-
amtlich tätige Einzelperson, wird eben-
falls näher vorgestellt.

Nächster Termin:  
15. März um 19.00 Uhr
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Wo: online (Zoom), den Link erhalten 
die Teilnehmer nach Anmeldung.
Anmeldung und Info:  
info@demenz-pflege-schwaben.de, 
Tel. 0831 697143-18 od. -15

Angebote zur Unterstützung im Alltag 
(AUA) und ehrenamtlich tätige 

Einzelperson
Die Versorgung von Menschen mit Pfle-
gebedarf stellt das Umfeld der Pflegebe-
dürftigen häufig vor große Herausforde-
rungen. Verfügbare Hilfsangebote sind 
den Betroffenen teilweise nicht bekannt.
In diesem Vortrag stellen wir Ihnen 
neben verschiedenen Beratungsstellen, 
die sogenannten Angebote zur Unter-
stützung im Alltag, die den Pflegealltag 
zu Hause entlasten und unterstützen sol-
len, vor. 
Wir geben Ihnen einen Überblick über 
die verschiedenen Angebotsformate und 
zeigen Ihnen den Weg zu diesen Ange-
boten auf.
Seit 2021 besteht die Möglichkeit, dass 
Hilfen, die durch Privatpersonen aus 

Die Ausstellung entstand im Rahmen der 
Kampagne „Bayerns UrEinwohner“ des 
Deutschen Verbands für Landschafts-
pflege mit den bayerischen Landschafts-
pflegeverbänden, gefördert vom Bayeri-
schen Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz.

Fachstelle für Demenz und 
Pflege Schwaben an der 
Hochschule Kempten
Unterstützungsmöglichkeiten 
 bei der Pflege zu Hause
Regelmäßige virtuelle Informations-
abende der Fachstelle für Demenz und 
Pflege Schwaben: Welche Unterstüt-
zungsangebote gibt es im Bereich der 
häuslichen Pflege?

___Baugrund zu verkaufen?___
Erzieherin und Ingenieur mit ehren-
amtlichem Engagement suchen
Baugrund in der Region (für Eigen-
heim). Nachricht oder Anruf an:
01575 8439179

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Ihren Traumpartner finden

 mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de
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Private Kleinanzeigen im

Amts- und Mitteilungsblatt.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de

Gesucht. Gefunden.
Literarische Schätze.

Anzeigenservice wird bei uns 
ganz  G R O S S  geschrieben!
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EDNA International GmbH
Gollenhoferstraße 3 • 86441 Zusmarshausen/Wollbach

Junior Key Account-Manager
Mitarbeiter Auftragsabwicklung
Mitarbeiter Vertriebsinnendienst 
Mitarbeiter Customer Care Center 

Schwerpunkt: Reklamation 
Ihre Vorteile:
• Vielseitiger Dauerarbeitsplatz  
 mit attraktiver Vergütung
• Eigenverantwortung und  
 direkte Entscheidungswege
• Familiäres Betriebsklima in  
 einem international erfolgrei- 
 chen Traditionsunternehmen

  08291 / 84 138

  bewerbung@edna.de

  www.edna.de/jobs

Jetzt bewerben!

Für unseren Standort in                                              
Zusmarshausen/Wollbach suchen  
wir zum nächstmöglichen Termin  
motivierte Mitarbeiter (m/w/d) als: 

Sie sind engagiert, kennen sich aus in Ihrem Fach und  
suchen Veränderungen? Dann kommen Sie zu uns. 
Unser Kanzleistandort befindet sich in Zusmarshausen im 
Landkreis Augsburg und Nahbereich Günzburg, leicht zu 
erreichen über die A8. 
Diese Aufgaben erwarten Sie:
c Erstellung der Finanz- und Lohnbuchhaltung
c Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
c Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten
Diese Fähigkeiten bringen Sie gerne mit:
c Kenntnisse in DATEV, LODAS, Lohn & Gehalt, 
 Unternehmen online 
c Lust auf neue Kolleginnen und Kollegen
c Leidenschaft für Steuern
Wir bieten Ihnen dafür:
c Flexible Arbeitszeit
c Homeoffice, gerne Kombimodell
c Individuelle Entfaltungsmöglichkeiten in 
 angenehmer Atmosphäre  
c Digitalisiertes Arbeiten, keine Aktenschlepperei 
c Tolles Team, keine angestaubten Chefs
Neugierig geworden? Dann lernen Sie uns doch  
bei einem lockeren Bewerbungsgespräch kennen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
E-Mail: bewerbung@hegele-partner.de 
Hegele & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB
Kapellenstr. 29  •  86441 Zusmarshausen
Telefon 08291 1891-0  •  www. hegele-partner.de

c Steuerfachangestellte (m/w/d)

c Steuerfachwirt (m/w/d) 
in Teil oder Vollzeit

Wir suchen Sie!

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Foto: Pixabay
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Der Markt Zusmarshausen sucht für seine  
gemeindlichen Kindertagesstätten

ab sofort oder zum 01.09.2022

Erzieher/innen (m/w/d)

sowie

Kinderpfleger/innen (m/w/d)

(in Voll- oder Teilzeit)

Engagement, Eigeninitiative und Teamfähigkeit wird erwartet. 
Berufserfahrung wäre wünschenswert.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (nur Kopien, da keine 
Rücksendung erfolgt) bis 25.02.2022 an:

Markt Zusmarshausen, Geschäftsleiter Walter Stöckle, 
Schulstraße 2, 86441 Zusmarshausen oder  
postfach@zusmarshausen.de

Ansprechpartner für weitere Informationen: Walter Stöckle  
unter Tel. 08291/8723.

Fleißiger Max
GmbH & Co. KG

08222 / 9669634
www.fleissiger-max.de

•  Dachfenster-  
und 
Fenstermonteure

• Helfer

• Zimmermeister

Langfristig u. zu Top-
Konditionen gesucht.

Wie viel Sie verdienen, 
Infos auf unserer  
Homepage.

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Ich bin für Sie da...

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil: 0177 9159839
Tel.: 08291 1454750 

m.walter@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Margit Walter

Oder direkt online bewerben: jobs-regional.de

Mit Aussicht  
auf HEIMAT. 
Mit Aussicht
auf HEIMAT.
Ihr nächster Job.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –  

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Arbeit, Ausbildungsplatz oder Minijob –  

alles in einem Portal!
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

ung

Kostenlose  
Jobsuche –  print & digital!©©© © © ©©©©©©©©©©©©© SP PSP PSP PSP PSP PSP PPP PP PSP PP PPP SP hotohotohohotohotohohotohotohotohotohotootoototooo ggrapgrapgraprapagrapgrapggrrggrapgra hy/ hy/ hy/y/hyhyh /y/y djordjordjorodjodjordjordjordjoroodjoroodjororrdjevdjevdjevdjevdjeddjevdjevdjevdjevdjevdjeeddjdjd la la la lala aa la a a la la - st- stststsstst- stss- sttstt- ststststss ockocockockockock.ock.ockcccockock.ockockocockkoccccoo aaadaddadddobdobdobdobdobdodobobdoobdd be.ce.ce.coe.coe.coe.coe.coc.coe.ce mmmmmmmmmm

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine Perspektive. 
Im Stellenmarkt Ihres Mitteilungsblattes!
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zert. Immobilienmakler (IHK)
gepr. Immobilienbewerter (BVFI)

Ihre Immobilie überzeugend, sympathisch und
kompetent vermitteln. Das ist meine Aufgabe als
Fachmakler.

Thorsten Kunder
Telefon    08221. 201 39 70
post@ex-ma.de
Wätteplatz 4 | 89312 Günzburg

zert. Immobilienmakler (IHK)zert. Immobilienmakler (IHK)

Wätteplatz 4 | 89312 GünzburgWätteplatz 4 | 89312 Günzburg

 ofenfertige, mit Kräutern fein gewürzte Fische oder Filets in Folie 
Lachsforelle-Orange-Basilikum  Räucherlachs  feine Salate
Alle Fische Buchenholz geräuchert, auch am Aschermittwoch ab 10 Uhr 

Ganz natürlich, sehr gesund und lieber ganz FRRISCH von hier!

natürlich von: rothtal-forellen.de      Lange 0 82 94/28 85
aus Horgau-BIESELBACH, Mühlangerstr. 4  8-19 Uhr, Sa. bis 14 Uhr

 ... und mit voller Kundenbonuskarte Einkauf gratis!  

Lachsforellen    Saiblinge  Forellen  Karpfen 
fangfrisch aus dem Wasser  auf Wunsch gleich filetiert

Fleißiger Max
GmbH & Co. KG

08222/9669634 | info@�eissiger-max.de

Der Dachfenster-Pro�
für Ulm | Günzburg | Augsburg

www.�eissiger-max.de | Robert-Bosch-Str. 4b | 89331 Burgau

Seit 25 Jahren beraten wir Sie 
persönlich & kompetent!

            Jeden DIENSTAG 

                           6 Passbilder                                        

             zum Sonderpreis  
   Photographie Gabi Haid              
Käppelestr. 4 Burgau Tel: 08222/ 9959221- www.foto-g abihaid.de 

 

 

N
a

tü
rlich

 n
u

r v
o
m

 g
elern

ten
 

F
o

to
g

ra
fe

n
! 

tä
g

l. g
eö

ffn
et! 

 

(biometrisch) 11 € 

  Käppelestr. 4 - Burgau - Tel.: 08222/9959221 - www.foto-gabihaid.de

Macht Hoffnung.Macht Krach.

Viele haben das ganze Jahr nicht 
genug zu essen. Spenden Sie Saatgut. 
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung


